
15 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Regierungsvorlage 

ABKOMMEN 

zwischen der Republik Österreich und der 
Portugiesischen Republik über die Zusammen­
arbeit auf den Gebieten der Kultur und Wis-

senschaft 

Die Republik Österreich und die Portugiesische 
Republik sind, 

vom Wunsche geleitet, die Z!lsammenarbeit auf 
den Gebieten der Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur zwischen den beiden Vertragsstaaten zu 
entwickeln, um auf diese Art zur weiteren Festi­
gung des gegenseitigen Verständnisses und der 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen dem 
österreichischen und dem portugiesischen Volk bei­
zutragen, 

wie folgt übereingekommen: 

Artikell 

Die Vertragsstaaten unterstützen die Zusammen­
arbeit auf den Gebieten der Wissenschaft und For­
schung, des Bildungswesens, der Kultur und Kunst, 
der Massenmedien und des Sports im Rahmen der 
Bestimmungen dieses Abkommens. 

Artikel 2 

Die Vertragsstaaten unterstützen die Zusammen­
arbeit auf dem Gebiet des Informations- und 
Dokumentationswesens. 

Artikel 3 

(1) Die Vertragsstaaten unterstützen die direkte 
Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Hoch­
schulen und wissenschaftlichen Einrichtungen bei­
der Staaten. 

(2) Zu diesem- Zweck und unter Berücksichti­
gung gemeinsamer Interessen unterstützen sie auf 
der Grundlage von Einladungen den Austausch von 
Universitäts- und Hochschullehrern zur Ausübung 
einer Lehrtätigkeit oder zur Abhaltung von Ga~t-

ACORDO 

entre a Republica da Austria e a Republica 
Portuguesa sobre Coopera~äo nos doininios da 

Cultura e Ciencia 

A R~publica da Austria e a Republica Portu­
guesa, 

norteadas pelo desejo de desenvolverem a coope­
rac;äo no ämbito da Educac;äo, da Ciencia e da Cul­
tura entre os dois Estados Contratantes, a firn cle 
contribuirem, por este meio, para 0 prosseguimento 
da consolidac;äo da compreensäo mutua e das rela­
c;öes de amizade entre 0 povo austriaco e 0 povo 
portugues, 

acordaram 0 seguinte: 

Artigo F 

Os Estados Contratantes apoiaräo a colaborac;äo 
nos dominios da ciencia e investigac;äo, educac;äo, 
cultura e arte, da comunicac;äo social e do des­
porto, no ämbito das normas do presente Acordo. 

Artigo 2° 

Os Estados Contratantes apoiaräo colaborac;äo 
no dominio da inf,?rmaC;äo e da documentac;äo. 

Artigo 3° 

1. Os Estados Contratantes apoiaräo a colabora­
c;äo directa entre as Universidades, Escolas Supe­
rio res e instituic;öes cientificas dos dois Estados. 

2. Com este objectivo e tendo em considerac;äo 
interesses comuns, apoiaräo, com base em convites, 
a troca de professores universitarios e de Escolas 
Superiores para 0 exercicio de actividades docentes 
ou realizac;äo de conferencias, assim corno, com 
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2 15 der Beilagen 

vorträgeh, sowie auf der Grundlage von Vorschlä­
gen den Austausch von Forschern zur Durchfüh­
rung wissenschaftlicher Arbeiten. 

, (3) Ferner tauschen sie zur Förderung des Unter­
richts der Sprache und Kultur des jeweils anderen 
Vertragsstaates Lektoren aus. , 

Artikel 4 

Die Vertragsstaaten gewähren Studierende'n und 
graduierten Akademikern aus dem anderen Staat 
Stipendien von längerer und kürzerer Dauer zum 
Studium an ihren Universitäten und Hochschulen. 

Artikel 5 

Die Vertragsstaaten prüfen die Möglichkeit und 
die Bedingungen einer gegenseitigen Anrechnung 
von Studienzeiten an Universitäten und Hochschu­
len sowie einer Anerkennung von Zeugnissen, 
Diplomen und akademischen Graden. Zu diesem 
Zweck tauschen sie die erforderlichen Unterlagen 
aus. Ein Komitee von Experten bei der Vertrags­
staaten erstellt Empfehlungen bezüglich solcher 
Anrechnungen ,und Anerkennungen. Auf der 
Grundlage dieser Empfehlungen prüfen die Ver­
tragsstaaten die Möglichkeit des Abschlusses eines 
Abkommens über Gleichwertigkeiten im Universi­
tätsbereich. 

Artikel 6 

Die Vertragsstaaten unterstützen die direkte 
Zusammenarbeit wissenschaftlicher Institutionen 
auf den Gebieten der wissenschaftlich-technischen 
Forschung durch den Austausch von Experten und 
deren Teilnahme an wissenschaftlichen Veranstal­
tungen im anderen Staat, durch den Austausch von 
Informationsmaterial und durch die Förderung 
gemeinsamer Forschungsvorhaben. 

Artikel 7 

Die Vertragsstaaten unterstützen den Austausch 
von Experten auf dem Gebiet des Bildungswesens, 
insbesondere in den Bereichen Gesetzgebung und 
Verwaltung im Schulbereich, Lehrer- und Erzie­
herbildung sowie allgemein- und berufsbildendes 
Schulwesen. Weiters ,unterstützen sie den Aus­
tausch von' Dokumentationen, Informationen und 
didaktischem Material. 

Artikel 8 

Die Vertragsstaaten tauschen Erfahrungen auf 
den Gebieten der Schulentwicklungsplanung, ,des 
Schulbaus sowie der Schulerhaltung und ~ausstat­
tung aus. 

base em propostas, a troca de investigadores para a 
execu<;:ao de trabalhos cientificos. 

, 3. Procederao, igualmente, a permuta de leitores 
com vista a promo<;:ao do ensino da lingua e cultura 
dos respectivos Paises. ' 

Artigo 4° 

Cada Estado Contra tante concedera a estudantes 
do ensino superior e a titulares de um grau universi­
tario do outro Pais bolsas de estudo de longa e 
curta dura<;:ao para 'fazer estudos nas respectivas 
Universidades e Escolas Superiores. 

Artigo 5° 

, ' Os Estados Contratantes examinarao a possibili­
dade e as condi<;:öesde reconhecimento mutuo de 
estudos realizados nas respectivas Universidades e 
Escolas Superiores, asslm corno 0 reconhecimento 
dos correspondentes certificados, diplomas e graus 
academicos. Com este objectivo, procederao a 
troca de documenta<;:ao necessaria. Sera criada uma 
comissao de peritos de ambos o,s Estados que ela­
borara pareceres sobre esta materia. Os Estados 
Gontratantes examinarao, com base nestes pare­
ceres, a possibilidade da celebra<;:ao de um acordo 
sobre equivalencias universitarias. 

Artigo 6° 

Cada Estado Contratante apoiaräa colabora<;:ao 
directa das respectivas institui<;:öes cientificas nos 
dominios da investiga<;:ao cientifica e tecnica, atra­
ves da troca de peritos e sua participa<;:ao em 
encontros cientificos no outro Estado, atravesda 
troca de' material informativo e da promo<;:ao de 
projectos comuns de investiga<;:ao. 

Artigo 7° 

Os Estados Contratantes apoiarao a troca de 
peritos no dominio da educa<;:ao, especialmente no 
que se refere a legisla<;:ao e administra<;:ao escolar, a 
forma<;:ao de professores e educadores, ao ensino 
em geral incluindo 0 tecnico. Alerri disso apoiarao a 
troca de documenta<;:ao, informa<;:ao e material 
didftciico. 

. Artigo 8° 

Os Estados Contratantes procederao a uma per­
muta de experiencias nos dominios do planea­
mento, da constru<;:ao, conserva<;:ao e equipamento 
escolares. 
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15 der Beilagen 3 

Artikel 9 , 

Die Vertragsstaaten unterstützen den Erfah­
rungsaustausch auf den Gebieten der außerschuli­
schen Jugenderziehung und der Erwachsenenbil­
dung. 

Artikel 10 

Die Vertragsstaaten unterstützen die Zusammen­
arbeit zwischen Bibliotheken, Museen und Einrich­
tungen des Denkmalschutzes und der Denkmal­

, pflege bei der Staaten. 

Artikel 11 

Die Vertragsstaaten unterstützen die Zusammen­
arbeit und den Austausch von Experten und Infor­
mationen al)f den Gebieten der Kunst und der Lite-' 
Tatur. 

Artikel 12 

Die Vertragsstaaten ermutigen zur Durchfüh-
,rung von wissenschaftlichen und künstlerischen 

Allsstellungen, Vorträgen und Symposie~ im 
jeweils anderen Staat und regen zur gegenseitigen 
Teilnahme an solchen kulturellen Veranstaltungen 
an. 

Artikel 13 

Jeder Vertragsstaat erleichtert den Angehörigen 
des anderen Vertragsstaates den Zugang zu seinen 
kulturellen und wissenschaftlichen Institutionen, 
einschließlich den Archiven, in Übereinstimmung 
mit seinen Rechtsvorschriften. 

Artikel 14 

Die Vertragsstaaten begrüßen die direkte 
Zusammenarbeit zwischen den Rundfunk- und 
Fernsehanstalten und' zwischen den Nachrichten­
agenturen in beiden Staaten. 

Artikel 15 

Die Vertragsstaaten ermutigen zur Intensivie­
rung der Beziehungen auf den Gebieten des Sports 
'durch Zusammenarbeit der entsprechenden 'Orga-
nisationen. ' 

Artike116 

(1) Beim Austausch von Universitäts- und Hoch­
schullehrern, Forschern und Experten auf Grund 

. dieses Abkommens trägt der Heimatstaat die Reise­
kosten zum ersten und vom letzten Zielort. Der 
Empfangsstaat trägt in angemessener Weise die 
Kosten für den Aufenthalt und für allenfalls vorher 

'vereinbarte Inlandsreisen .. 

/ 

Artigo 9° 

Os Estados Contratantes apoiarao a troca de 
experiencias nos domlnios da ed\lca~ao juv~nil 
extra-escolar e da educa~ao de adultos. 

Artigo 10° 

Os Estados Contratantes apoiarao a colabora~ao 
entre bibliotecas, museus, assim corno entre orga­
nismos de protec~ao e manuten~ao de monumentos 
de ambos os Estados. 

Artigo 11° 

Os Estados Contratantes apoiarao a colabora~ao, 
e 0 intercambio deperitos e de informa~ao nos 
domini os da arte e da literatura. 

Artigo 12° 

Cada Estado Contratante encorajara a realiza­
~ao de exposi~öes' de caracter cientlfico e ~rtistico, 
conferencias e simp6sios ·no outroEstado e incenti­
vara a· participa~aci respectiva nessas !p.anifesta~öes 

. de caracter cultural. 

Artigo 13° 

Cada Estado Contratante facilitarä 0 acesso as 
suas institui~öes culturais e cieritlficas, incluindo 
arquivos, aos nacionais do outro Estado, nos ter­
mos da legisla~ao vigente. 

Artigo 14° 

Os Estados Contratante's m'anifestam 0 seu inter­
esse na colabora~ao directa entre empresas de radio 
e de televisao, bem corno .entre as agencias noticio­
sas' nos dois Estados: 

Artigo 15° 

Os E~tados tontr~tantes encorajarao a intensifi­
ca~ab das rela~öes no domlnio do desporto, atraves 
da colabora~ao das respectivas organiza~öes. 

, . 

Artigo 16° 

1. 0 Estado que envia suportarä as despesas de 
viagern de ida (ate ao primeiro local de destino) e 
regresso (desde 0 ultimo local de destino), dos pro­
fessores universitarios e de EScolas Superiores, 
investigadores e peritos que se, desloquem ao outro 
Estado, no quadro do presente Acordo. 0 Estado 
que recebe suportarä, por seu turno, de forma ade­
quada, as despesas de estadia e eventuais desloca­
~öes no interior do pais, que hajam sido previa­
mente acordadas. 

15 der Beilagen XVI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 8

www.parlament.gv.at



4 15 der Beilagen-

(2) Lekto~en werden vom Empfangsstaat gemäß 
seinen gesetzlichen Bestimmungen entlohnt. 

(3) Die auf Grund dieses Abkommens vereinbar­
ten Stipendien haben Aufenthaltskosten und Stu­
diengebühren in angemessener Weise zu decken. 

Artikel 17 

(1) Zur Erleichterung der Durchführung dieses 
Abkommens errichten die Vertragsstaaten eine 
Gemischte Kommission, die zumindest alle drei 
Jahre abwechselnd in Österreich und Portugal 
zusammentritt. Der Zeitpunkt des jeweiligen 
Zusammentritts' wird auf" diplomatischem Wege 
vereinbart. ' 

(2) Die Gemischte Kommission empfiehlt den 
Regierungen der Vertragsstaaten Arbeitspro­
gramme zur Durchführung dieses Abkomp1ens. 

Artikel 18 

(1) Dieses Abkommen ist zu ratifizieren. Die 
Ratifikationsurkunden werden so bald wie möglich 
in' Lissabon ausgetauscht. 

(2) Das Abkommen tritt am ersten Tage des drit­
ten Monats in Kraft, der auf den Monat folgt, in . 
dem die Ratifikationsurkunden ausgetauscht wur-
den. . 

Artikel 19 

(1) Dieses Abkommen wird für die Dauer von 
fünf Jahren abgeschlossen. 

(2) Seine Gültigkeit verlängert sich um jeweils 
weitere fünf Jahre, sofern es nicht von e'inem der 
Vertragsstaaten schriftlich auf diplomatischem 
Wege mindestens sechs Monate vor Ablauf dieser 
Frist gekündigt wird., 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmäch­
tigten der beiden Vetragsstaaten das vorliegende 
Abkommen unterzeichnet und mit Siegeln verse­
hen. 

GESCHEHEN ZU Wien am 12. Oktober 1982 
in zwei Urschriften, jede in deutscher und portugie­
sischer Sprache, wobei beide Texte in gleicher 
Weise authentisch sind. 

Für die Republik Österreich: 

Willibald Pahr m. p. 

Für die Portugiesische Republik: 

Vasco Futscher Pereira m. p. 

2. Os lei tores seräo pagos de acordo com as ,nor­
mas legais vigentes no pais que os recebe. 

3. As bolsas de estudo previstas na base deste 
Acordo devem cobrir, de forma adequada, os 
encargos com estadia e propinas. 

Artigo 17° 

1. Para facilitar a aplicafi:äo do presente Acordo, 
os Estados Contratantes constiUüräo uma Comis­
säo Mista que se reunira, pelo menos, de tres em 
treS ·anos, alternadamente na Austria e em Portugal, 
sendo a data de ca da reuniäo acordada por via 
diplomatica. . 

2. A Comissäo Mista recomendara aos Governos 
dos Estados Contratantes programas de trabalho 
para a aplicafi:äo do presente ~cordo. 

Artigo 18° 

1. 0 presente Acordo esta sujeito a ratificafi:äo. 
Os instrumentos de ratifica9ao seräo trocados täo 
ripidamente quanta possivel, em Lisboa. 

2. 0 Acordo entra em vigor no primeiro dia do 
terceiro mes posterior ao mes em que forem troca­
dos os instrurnentos de ratifica9äo. 

Artigo 19° 

1. 0 presente Acordo e celebrado pelo prazo de 
cinco anos. 

2. A sua vigencia sera prorrogada por periodos 
sucessivos de cinco anos: salvo se for denunciado 
por um dos Estados Contratantes, por escrito e por 
via diplomatica, com antecedencia de, pelo menos, 
seis meses antes do seu termo. 

EM FE DO QUE os representantes dos dois 
Estados Contratantes assinam e selam 0 presente 
Acordo. 

FEITO EM Viena aos 12 de Outubro de 1982 
em dois exemplares originais, cad'a um em lingua 
alemä e portuguesa e tendo ambos os textos igual 
valor. 

Pela Republica da Austria: 

Willibald Pahr m. p. 

Pela Republica Portuguesa: 

Vasco Futscher Pereira m. p. 
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15 der Beilagen 5 

VORBLATT 

Problem und Ziel: 

Die kulturellen und wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Portugal sollen durch 
die Schaffung eines zwischenstaatlichen Vertragsinstrumentes intensiviert werden. 

Lösung: 
I, •• 

Das Abkommen legt den Rahmen fest, in dem eine Zusammenarbeit zwischen Osterreich und Portu-
gal auf kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet erfolgen soll. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Das Abkommen ist ein langfristiger Rahmenvertrag, der als solcher noch keine Kosten verursacht. 
Die Höhe der anfallenden Kosten wird vom Ausmaß der Austauschaktionen abhängen, die auf der Grund­
lage von Empfehlungen der Gemischten Kommission gemäß Art. 17 des Abkommens vereinbart werden. 
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6 1 5 der Beilagen 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Das Abkommen ist ein gesetzändernder und 
gesetzesergänzender Staatsvertrag und bedarf der 
Genehmigung des Nationalrats gemäß Art. SO 
Abs.l B-VG. Es ist der unmittelbaren Anwendung 
im innerstaatlichen Rechtsbereich zugänglich, so 
daß ein Beschluß des Nationalrats gemäß Art. SO 
Abs. 2 B-VG nicht erforderlich ist. Es hat nicht 
politischen Charakter und enthält keine verfas­
sungsändernden und verfassungsergänzenden 
Bestimmungen. 

Die portugiesische Regierung hat schon seit eini'­
gen Jahren den Wunsch erkennen lassen, zur Inten­
sivierung der kulturellen und wissenschaftlichen 
Beziehungen mit Österreich ein Kulturabkommen 
abzuschließen, ein Wunsch, dem Österreich aufge­
schlossen gegenüberstand. Nachdem in einer ersten 
Phase der Rahmen für Kooperationsmöglichkeiten 
im kulturellen Bereich abgesteckt und in einer 
zweiten Phase Vertragsentwürfe ausgetauscht wur­
den, fanden im Juni 1982 in Lissabon zwischen 
einer österreichischen und einer portugiesischen 
Delegation Verhandlungen statt, bei denen Eini­
gung über den Vertragstext erzielt werden konnte. 
Das Abkommen wurde schließlich am 12. Oktober 
1982 anläßIich des Staatsbesuches des Präsidenten 
det Portugiesischen Republik Eanes in Wien unter­
zeichnet. 

In den Artikeln 3 ,(Austausch von Universitäts­
und Hochschullehrern, Forschern und Lektoren), 4 
(Gewährung von Stipendien), 6, 7 und 11 (Aus­
tausch von Experten) und 17 (Erstellung von Emp­
fehlungen zur Durchführung des Abkommens) 
wird die personelle und institutionelle Basis für 
einen verstärkten Austausch geschaffen. 

Diese Bestimmungen und der die damit zusam­
menhängenden wesentlichen Finanzierungsfragen 
regelnde Artikel 16 sind insofern als gesetzesergän­
zend im Sinne des Art. SO Abs. 1 B-VG anzusehen, 
als im Rahmen der österreichischen Rechtsordnung 
keine gesetzlichen Grundlagen vorhanden sind, die 
hinsichtlich der hier vorgesehenen Formen der kul­
turellen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
als ausreichend angesehen werden könnten. Aber 
auch die übrigen Vertragsbestimmungen sind inso­
weit als gesetzesergänzend anzusehen, als sie geeig-

net sind, finanzielle Verpflichtungen der Republik 
Österreich zu begründen. Das geriaue Ausmaß die­
ser finanziellen Verpflichtungen läßt sich im der­
zeitigen Stadium im Hinblick darauf; daß es sich 
um ein sogenanntes RahmenabkomriJ.en handelt, 
nicht angeben. 

Das Abkommen ist ein langfristiger Rahmenver­
trag, der den beiderseitigen Willen zur Förderung 
der :Beziehungen in den verschiedene,n Bereichen 
der Erziehung, Wissenschaft und Kultur bekundet. " 
Durch den Abschluß des ,,Abkommens zwischen 

,der Republik Österreich und der Portugiesischen 
Republik über die Zusammenarbeit auf den Gebie­
ten der Kultur und Wissenschaft" dokumentiert 
Österreich seine Bereitschaft Zur verstärkten 
Zusammenarbeit mit Portugal auf dem kulturellen 
Sektor. 

Besonderer Teil 

Zu Artikel 1: 

In diesem Artikel werden die Bereiche aufge­
Zählt, in denen eine Zusammenarbeit angestrebt 
wird. Während im östereichischen Sprachgebrauch 
der Begriff "Kultur" einen Oberbegriff darstellt, 
der alle' 'anderen \ genannten' Bereiche umfaßt, 
bestand die portugiesische Seite im Hinblick auf die 
Existenz eines Ministeriums für Kultur und wissen­
schaftliche Kooperation auf der Einbeziehung des 
Begriffs "Kultur", wollte jedoch den Begriff 
"Kunst" streichen, der im Begriff "Kultur" enthal­
ten sei. Die österreichische Seite wiederum bestand 
im Hinblick auf die für die innerstaatliche Durch­
führung des Abkommens zuständigen Bundesmini­
sterien für Unterricht und Kunst und für Wissen­
schaft und Forschung auf der Einbeziehung des 
Begriffs "Kunst". Man einigte sich schließlich auf 
die Kompromißformel "Kultur und Kunst". 

Zu den Gebieten, auf denen eine Zusammenar­
beit angestrebt wird, werden auch die Massenme­
dien und der Sport gezählt. 

Zu Artikel 2 : 

Auch das Informations- und Dokumentations­
wesen wird zu den Gebieten gezählt, auf denen 
eine Zusammenarbeit angest;ebt wird. 
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Zu Artikel 3: 

Im Absatz 1 wird eine Zusammenarbeit zwischen 
Universitäten, Hochschulen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen bei der Staaten angestrebt. Der 
Begriff "Hochschulen" umfaßt die in beiden Staa­
ten bestehenden Kunsthochschulen sowie die in 
Portugal neben den Universitäten bestehenden 
Hochschulen verschiedener Studienrichtungen: 

In den Absätzen 2 und 3 wird der Austausch von 
Universitäts- und Hochschullehrern, Forschern und 
Lektoren artgestrebt. Universitäts- und Hochschul­
lehrer werden von den Institutionen des Empfangs­
staates eingeladen, Forscher und Lektoren werden 
vom Entsendestaat zur Entsendung vorgeschlagen. 

Zu Artikel 4: 

Die Gewährung von Stipendien auf der Grund­
lage der Gegenseitigkeit bedarf der vorliegenden 
gesetzlichen Verankerung. Unter "Stipendien von 
längerer und kürzerer Dauer" sind im wesentlichen 
Stipendien für ein akademisches Jahr (im österrei-. 
chisehen Sprachgebrauch "Jahresstipendien") und 
Stipendien für den Besuch von Sommerkursen (im 
österreichischen Sprachgebrauch "Kurzstipen­
dien") zuyerstehen. Der Begriff "Jahres stipendien" 
wurde von portugiesischer Seite abgelehnt, da nach 
portugiesischer Auffassung unter "Jahresstipen­
dien" Stipendien mit einer 12monatigen Laufzeit 
ohne Möglichkeit der Verlängerung für den betref­
fenden Stipendiaten verstanden werden. Man 
einigte sich daher nach längeren Erörterungen auf 
die Formulierung "von längerer und kürzerer 
Dauer", wobei die konkreten Zeiträume von der 
Gemischten Kommission, gemäß Art. 17 jeweils 
vorgeschlagen werden. 

Zu Artikel 5: 

Dieser Artikel sieht die Einsetzung eines Exper­
tenkomitees vor, welches Empfehlungen erstatten 
soll, auf Grund derer die Möglichkeit des Abschlus­
ses eines gesonderten Abkommens über Gleichwer­
tigkeiten im Universitätsbereich geprüft werden 
soll. Hinsichtlich der Zahl der Experten gelten die 
Erläuterungen zu Art. 17 sinngemäß. 

Zu Artikel 6: 

Auf dem Gebiet der wissenschaftlich-technischen 
Forschung soll die direkte Zusammenarbeit zwi­
schen wissenschaftlichen Institutionen beider Staa­
ten insbesondere durch den Austausch von Exper­
ten und die Förderung gemeinsamer Forschungs­
vorhaben unterstützt werdert. 

Zu Artikel 12: 

Die Veranstaltungen von wissenschaftlichen und 
künstlerischen Ausstellungen, Vorträgen und Sym-

posien wird von Fall zu Fall zwischen den beiden 
Staaten abgesprochen werden, wobei die Befolgung 
der zwischenstaatlichen Arbeits- und Kostenteilung 
die Einbeziehung in das Kulturabkommen erleich­
tern wird. 

Zu Artikel 13: 

Die Erleichterung des Zuganges zu den kulturel­
len und wissenschaftlichen Institutionen, die unter 
Vorbehalt der jeweiligen Rechtsvorschriften 
gewährt werden soll, dient der Erleichterung von 
Forschungsvorhaben durch Angehörige des jeweils 
anderen Staates. Auf portugiesisches Ersucheri wer-

. den die Archive ausdrÜcklich zu den gegenständli­
chen Institutionen gezählt. 

Zu Artikel 14: 

Die Fassung di~ses Artikels trägt der Unabhä~­
gigkeit des Österreichischen Rundfunks in vollem 
Maße Rechnung; eine Zusammenarbeit erfolgt aus­
schließlich auf direktem Wege zwischen den Rund­
funk- und Fernsehanstalten beider Staaten. Durch 
Erwähnung im Kulturabkommen wird die Bedeu­
tung dieser Kontakte für die kulturellen Beziehun­
gen hervorgehoben. 

Zu Artikel 15: 

Die Intensivierung der Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Sports soll durch verbesserte Informa­
tion, Vermittlung von Einladungen, Grußbotschaf­
ten und dergleichen gefördert werden. Auch hier 
liegt das Schwergewicht bei der direkten Zusam­
menarbeit der Sportorganisationen beider Staaten. 

Zu Artikel·16: 

Dieser Artikel bildet die geset~liche Grundlage 
für die Finanzierung der diversen Austauschaktio­
nen und wurde auf österreichiscbes Betreiben im 
Sinne eines verfassungrechtlichen Erfordernisses in 
das Abkommen aufgenommen. Auf Verlangen Por­
tugals, das die Aufnahme eines solchen Artikels 
zunächst als unüblich abgelehnt hatte, enthält der 
Artikel lediglich eine grundsätzliche Regelung hin­
sichtlich der Übernahme der jeweiligen Kosten, 
wobei ·die Einzelheiten von der Gemischten Kom­
niission gemäß Art. 17 vereinbart werden. 

Der von österreichischer Seite vorgeschlagenen 
Aufnahme eines Passus. über die Übernahme von 
Kosten ärztlicher Behandlung im Fall einer akuten 
Erkrankung konnte die portugiesische Seite im 
Hinblick auf die in Gang befindliche Reorganisa­
tion des öffentlichen Gesundheitswesens nicht 
zustimmen, sagte jedoch in konkrt:ten Fällen sowie 
bei den künftigen diesbezüglichen Verhandlungen 
in der Gemischten Kommission gemäß Art. 17 Ent­
gegenkommen zu. 
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Zu Artikel 17: 

Die Gemischte Kommission tritt abwechselnd in 
Österreich und Portugal zusammen. Auf portugie­
sisches Ersuchen, das das Interesse an einer aktiven 
Durchführung des Kulturabkommens zum Aus­
druck bringt, wurde festgelegt, daß dieses Zusam­
mentreten zumindest alle drei Jahre erfolgen soll. 
Die Festlegung der Mitgliederzahl im vorhinein 
erschien der portugiesischen Seite unpraktisch, da 
üblicherweise die Staaten aus Kostengründen 

(Dienstreisen) weniger Mitglieder in die Kommis­
sion entsenden, wenn diese im jeweils anderen 
Staat tagt, und die Zahl der Mitglieder von beiden 
Seiten daher meist ungleich ist. 

Die Gemischte Kommission erstellt Arbeitspro­
gramme zur Durchführung des Abkommens, die 
empfehlenden Charakter haben und der Genehmi­
gung durch die Regierung der beiden Staaten 
bedürfen. 
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